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1 EINLEITUNG

1.1 Ausgangslage und Auftrag

Mit Verfügung der Baudirektion Nr. 1697/1989 sind die Schutzzonen für die Grundwasserfas-
sung Hardwald (GWR l 8-16) in den Gemeinden Dietlikon und Bassersdorf im Jahr 1989
rechtsgültig festgesetzt worden. Aufgrund der seither geänderten gesetzlichen Grundlagen
entsprechen der Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement nicht mehr den heute
gültigen Vorschriften. Diese müssen daher gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben und die
aktuelle Vollzugspraxis gemäss «Wegleitung Grundwasserschutz» des Bundesamts für Um-
welt (BAFU) aus dem Jahr 2004 [16] überprüft und angepasst werden.

Mit E-Mail vom 21.1.2020 beauftragte uns die Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL)
für die Grundwasserfassung (GWF) Hardwald eine Überprüfung der Schutzzonen vorzuneh-
men.

Das vorliegende hydrogeologische Gutachten bildet, zusammen mit dem älteren Bericht zur
GWF Hardwald sowie weiteren hydrogeologischen Untersuchungen im Einzugsgebiet der
GWF, die Grundlage für die Bemessung der überarbeiteten Schutzzonen.

1.2 Grundlagen

Ältere Berichte

Für die Ausarbeitung des vorliegenden Berichts standen uns folgende Grundlagen aus frühe-
ren Untersuchungen zur Verfügung:

[1] Dr. Heinrich Jäckli (17.5.1974): Hydrogeologie mittleres Glattal, Untersuchungsprogramm,
Kloten-Dietlikon bis Wallisellen.

[2] Dr. Heinrich Jäckli AG (25.06.1985): Grundwasseruntersuchungen Hardwald, Gemeinden
Dietlikon und Bassersdorf / ZH.

[3] Dr. Heinrich Jäckli AG (30.9.1985): Schutzzonenreglement für die Grundwasserfassung
Hardwald der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck.

[4] Dr. Heinrich Jäckli AG (7.3.1986): Projektierte Grundwasserfassung Hardwald Dietlikon,
Ergänzungen zum Bericht vom 25. Juni 1985.

[5] Kempf, T. et al. (1986): Die Grundwasservorkommen des Kantons Zürich, Erläuterungen
zur Grundwasserkarte 1:25'000.

[6] Dr. Heinrich Jäckli AG (15.10.1987): Hydrogeologischer Bericht über den Dauerpumpver-
such 1987, Grundwasserfassung Hardwald, Dietlikon / ZH.

[7] Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich (2.8.1989): Verfügung Nr.
1697/1989, Grundwasserpumpwerk Hardwald (GWR 1 8-16), Genehmigung der Schutz-
zonen.

[8] Dr. Heinrich Jäckli AG (31.08.1990): Erster Zwischenbericht über den Langzeitpumpver-
such, Grundwasserpumpwerk Hardwald, Dietlikon / ZH.

[9] Dr. Heinrich Jäckli AG (26.08.1991): Zweiter Zwischenbericht über den Langzeitpumpver-
such (Periode Juli 1990 bis April 1991), Grundwasserpumpwerk Hardwald, Dietlikon / ZH.
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[10] Regierungsrat des Kantons Zürich (21.10.1992): Regierungsratsbeschluss RRB-Nr.
3172/1992, Grundwasserrecht.

[11] Dr. Heinrich Jäckli AG (13.3.1997): Risikobeurteilung der Trinkwassergewinnung im
Pumpwerk Hardwald, Gemeinde Dietlikon aus den Kiesgrubenauffüllungen beidseits
der «Alten Winterthurerstrasse» zwischen Dietlikon und Bassersdorf.

[12] Dr. Heinrich Jäckli AG (8.2.2018): Grundwasser-Überwachung Belastete Standorte im
Hardwald Gemeinden Dietlikon und Bassersdorf/ ZH.

Gesetzliche Grundlagen, Wegleitungen, Weisungen und Broschüren

[13] Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG, SR. 814.20 vom 24.1.1991, Stand:
1. Juni 2014).

[14] Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR. 814.201 vom 28.10.1998, Stand: 1. Juni 2018).
[15] Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern

und Duschanlagen (TBDV, SR. 817.022.11 vom 16.12.2016, Stand: 1. Mai 2017).
[16] Bundesamt für Umwelt BAFU (2004): Wegleitung Grundwasserschutz.
[17] Bundesamt für Lebensmittelsicherheit BLV (8.8.2019): Weisung 2019/1: Umgang mit

dem Risiko durch Chlorothalonil-Rückstände im Trinkwasser.
[18] Eawag (Februar 2020): Fact Sheet Chlorothalonil-Metaboliten: Eine Herausforderung für

die Wasserversorgung.
[19] Kanton Zürich (10.9.2020): Grund- und Trinkwasser im Kanton Zürich: Rückstände von

Chlorothalonil-Metaboliten.

Geodaten

[20] Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich (maps.zh.ch, Stand Dezember 2020)
[21] Grundwasserkarte des Kantons Zürich (maps.zh.ch, Stand Dezember 2020)
[22] Landwirtschaftliche Bewirtschaftung (maps.zh.ch, Stand Dezember 2020)

Messdaten

Für die GWF Hardwald wurden von der GWL folgende Messdaten zur Verfügung gestellt:

[23] Fördermenge (Monatswerte, hydrologisches Jahr), 2011–2020
[24] Grundwasserstände (Tages- und Wochenwerte), 1989–2020
[25] Analysenresultate bakteriologischer Parameter, 2007–2020
[26] Analysenresultate div. chemischer Parameter, 1984–2020
[27] Analysenresultate Chlorothalonil-Metabolite, 2019–2020

Zudem lang uns folgende Grundwasserganglinien des AWEL vor:

[28] Ganglinie des Grundwasserspiegels, l 8-16 Hardwald, 1989–2020
[29] Ganglinie des Grundwasserspiegels, kantonaler Pegel Nr. 20, 1975–2020
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2 GEOLOGISCH-HYDROGEOLOGISCHE ÜBERSICHT

2.1 Geologie

Das Gebiet des Hardwalds liegt im Bereich einer tiefen eiszeitlichen Felsrinne, welche bis auf
ca. Kote 200 m ü.M. hinunter reicht und zuunterst mit Seebodenlehmen aufgefüllt ist. Über
dem Seebodenlehm liegen bis zu 50 m mächtige Vorstoss-Schotter (Aathal-Schotter ge-
nannt), welche oft zu Nagelfluh verkittet sind und heute das Hochplateau des Hardwaldes
bilden. Der Aathal-Schotter wird zuoberst meist von einer letzteiszeitlichen Moräne über-
deckt.

Im Westen, zwischen Wallisellen und dem Buchhaldenquartier in Kloten, wird der Hardwald
von Dietlikon durch einen mächtigen, Nord-Süd verlaufenden, unterirdischen Moränenwall
begrenzt.

2.2 Hydrogeologie

Der Aathal-Schotter bildet im Hardwald von Dietlikon einen ausgedehnten, mächtigen
Grundwasserleiter (Konzessionsgebiet l 8). Die darunter liegenden Seebodenlehme wirken
als Grundwasserstauer. Zum Grundwassergebiet von Opfikon, in welchem ergiebige Quell-
fassungen vorhanden sind, besteht aufgrund des oben genannten Moränenwalls eine deutli-
che hydrogeologische Barriere (Figur 1 und Figur 2). Im Südosten, ca. entlang der alten Win-
terthurerstrasse, wird das Grundwasserbecken Hardwald durch eine flache Grundwasser-
scheide begrenzt (Figur 1). Südöstlich davon fliesst das Grundwasser in Richtung Dietlikon-
Altbach. Aufgrund dieser hydraulisch wirksamen Ränder sowie der leicht muldenförmigen
Unterlage des Grundwasserstauers hat sich im Hardwald ein rund 1.5 km2 grosses «Grund-
wasserbecken» ausgebildet.

Das Grundwasservorkommen wird hauptsächlich dem versickernden Anteil des Nieder-
schlagswassers gespeist. Untergeordnet sind unterirdische Zuflüsse seitens des Moränen-
walls aus Nordwesten vorhanden sowie aus dem nordöstlich angrenzenden Grundwasserge-
biet Bassersdorf (Konzessionsgebiet l 9).

Im Nordosten des Grundwasservorkommens besteht ein hydrogeologischer, schmaler
Durchgang im Bereich der Fluren «Hagenholz» und «Oberfeld», welcher das Grundwasser-
becken mit dem Grundwasservorkommen im jüngeren Rückzugsschotter von Kloten (Kon-
zessionsgebiet l 11) verbindet und einen Abfluss bildet (Figur 1). Allerdings sind die Grund-
wasserübertritte aufgrund der dort vorhandenen, schlecht durchlässigen Moräneneinschal-
tungen teilweise gehemmt. Das aus dem Gebiet Hardwald abfliessende Grundwasser exfil-
triert zum Teil direkt in den Altbach.

Die Grundwassermächtigkeit innerhalb des Grundwasserbeckens Hardwald beträgt rund 25–
30 m. Die Grundwasseroberfläche im Grundwasserbecken liegt bei Mittelwasser auf ca. Kote
444.5 m ü.M. und steigt gegen Südwesten resp. Nordosten auf 445.0 m ü.M. geringfügig an.
Das Grundwasserspiegelgefälle ist damit äusserst flach. Die Grundwasserspiegelschwankungen
im Grundwasserbecken Hardwald werden im kantonalen Pegel Nr. 20 (Figur 1) seit 1975
überwacht und betrugen im ungestörten Zustand bis ca. 1987, vor den Pumpversuchen im
Hardwald, max. 2.0 m (Figur 6). Die Lage des Grundwasserspiegels ist stark abhängig von kli-
matischen und niederschlagsbedingten Schwankungen. Höchststände wurden jeweils im
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Frühsommer registriert, Tiefststände im Winter. Der Flurabstand des Grundwasserspiegels
beträgt rund 35–40 m.

Figur 1: Grundwasservorkommen zwischen Dietlikon, Bassersdorf und Kloten, Ausschnitt 1:25'000 [21]
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Figur 2: Hydrogeologisches Profil durch das Grundwasserbecken des Hardwaldes und die Kiesgrubenauf-
füllungen beidseits der «Alten Winterthurerstrasse»,10-fach überhöht
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3 GRUNDWASSERFASSUNG HARDWALD

3.1 Standort

Vor dem Bau der eigentlichen Grundwasserfassung wurde das Grundwassergebiet Hardwald
1977 generell und grossräumig [1] sowie 1984/85 [2] spezifisch im Hinblick auf eine neue
Trinkwasserfassung untersucht und der Grundwasserleiter mit zahlreichen Messstellen er-
schlossen. Im zentralen Bereich des Grundwasserbeckens Hardwald, wo die grösste Grund-
wassermächtigkeit sowie die beste Durchlässigkeit des Grundwasserleiters nachgewiesen
werden konnten, wurde im Frühling 1987 mit dem Bau der GWF Hardwald begonnen.

3.2 Brunnenbohrung

In der Brunnenbohrung ø 1'800 mm wurde zuoberst eine 1.7 m mächtige, Deckschicht aus
tonig-siltigem Sand erschlossen (Figur 3). Darunter folgte eine rund 10.3 m mächtige, leicht
tonig-siltige Moräne mit Kies, Steinen und vereinzelten Blöcken. Ab 12.0 m u.T wurde der
Aathal-Schotter, welcher eine wechselnde Abfolge von sandigem Kies und nagelfluhartigen
Verkittungen (typisch für den Aathal-Schotter) aufweist, erbohrt. Im Rahmen der 1984 unmit-
telbar daneben ausgeführten Sondierbohrungen Nr. 84-11 und Nr. 84-13 wurde unter dem
Schotter in rund 65.5 m u.T. siltig-sandiger Seebodenlehm erreicht, welcher den Grundwas-
serstauer darstellt. Die Brunnenbohrung reicht bis 65.0 m Tiefe und wurde noch vor Errei-
chen der Schotteruntergrenze abgebrochen.

3.3 Ausbau

Figur 4

Ab OK Terrain bis ca 39.0 m wurde ein Trockenschacht mit ø 1'800 mm erstellt. Aus dessen
Sohle wurde die eigentliche Brunnenbohrung mit ø 1'800 mm/1'500 mm bis in 64.7 m u.T.
abgeteuft. Die Brunnenbohrung wurde zwischen 39.0 m und der Endtiefe in 64.7 m u.T. mit
einem Chromstahlrohr (ø 1'100 mm) ausgebaut. Die Filterrohre (Schlitzbrückenfilter) er-
schliessen den gut durchlässigen Grundwasserleiter des Aathal-Schotters zwischen 50.0 m
und 62.0 m u.T. Darüber und darunter wurden 10.0 m resp. 3.0 m Vollrohre eingebaut. Der
Ringraum um das Chromstahlrohr wurde mit Filterkies 8/16 aufgefüllt. Der Vertikalfilterbrun-
nen wurde erst ab 1992 für die Gewinnung von Trinkwasser in Betrieb genommen (Figur 6).
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Figur 3: Geologisches Bohrprofil mit Ausbau des Filterbrunnens der GWF Hardwald
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Figur 4: Pumpwerk und Ausbau der GWF Hardwald mit Förder- und Rückspeiseleitung
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3.4 Hydrogeologische Kennwerte der GWF Hardwald
Zwischen Juni und August 1987 wurde während 35 Tagen ein Dauerpumpversuch durchge-
führt, um die technische Brunnenergiebigkeit zu testen, die Feldergiebigkeit zu ermitteln
und die Auswirkungen im und um das Grundwasserbecken zu untersuchen. Es zeigte sich,
dass sich der Grundwasserspiegel im Filterbrunnen bei einer Fördermenge von rund
9'000 l/min um rund 3.4 m absenkt. Daraus resultiert eine Durchlässigkeit des grundwasser-
führenden Aathal-Schotters von ca. 3.7 x 10-3 m/s. Nach Beendigung des Dauerpumpversuchs
stieg der Grundwasserspiegel innerhalb 1–2 Monaten wieder auf das Ausgangsniveau an
und erholte sich vollständig.

Der Grundwasserspiegel befindet sich im ungestörten Zustand in ca. 39.7 m u.T. resp. auf ca.
Kote 444.5 m ü.M. Die Mächtigkeit des grundwasserführenden Schotters beträgt am Standort
der GWF Hardwald rund 25.8 m. Dies entspricht einer sehr grossen Grundwassermächtigkeit.
Die Fliessrichtung des Grundwassers verläuft in etwa von Südosten nach Nordwesten, wobei
das mittlere Grundwassergefälle bei ruhendem Pumpbetrieb ca. 0.6‰ beträgt, somit ausge-
sprochen flach ist und daher kaum fliesst, sondern mehrheitlich innerhalb des Grundwasser-
beckens verbleibt. Aus dem flachen Grundwassergefälleund der geschätzten Porosität von 0.1
wurde eine mittlere Abstandsgeschwindigkeit von rund 2.2 m/Tag bei abgestellten Pumpen
(Ruhezustand) ermittelt.

3.5 Schutzzone und Genehmigung

Basierend auf den hydrogeologischen Kennwerten der GWF Hardwald wurden ein hydrogeo-
logischer Bericht [4] mit Schutzzonenplan und -reglement [3] ausgearbeitet. Die Schutzzonen
wurden mit Verfügung der Baudirektion Nr. 1697 am 2.8.1989 festgesetzt [7] und mit RRB
Nr. 1084/1988 eine bis Dezember 1992 befristete Konzession für einen Versuchsbetrieb er-
teilt. Dagegen erhoben die Städte Kloten und Opfikon Einsprache, weshalb die Konzession
bis zum Vorliegen weiterführender, hydrogeologisch begleiteter Untersuchungen (Kapi-
tel 3.6) sistiert wurde.

3.6 Langzeitpumpversuch 1989–1991

Zur Festlegung der Konzessionsbedingungen wurde zwischen Mai 1989 und April 1991 ein
Langzeitpumpversuch durchgeführt. Bis zum Erreichen des vorgängig festgelegten maxima-
len Absenkziels von 435 m ü.M. wurde während rund 15 Monaten eine Wassermenge von bis
zu 7'500 l/min gefördert.

Zwischen September 1990 und April 1991 wurde der Brunnenwasserspiegel konstant auf ca.
Kote 435 m ü.M. gehalten. Auf diesem tiefen Absenkniveau war noch eine dauerhafte Förde-
rung von rund 4'000 l/min möglich. Nach Versuchsende im April 1991 wurde der natürliche
Wiederanstieg des Wasserspiegels bis auf Kote 440 m ü.M. verfolgt und aufgezeichnet, bevor
schliesslich zwischen Oktober und Dezember 1991 zusätzlich noch ein Anreicherungsversuch
im Filterbrunnen mit Einspeisung aus dem Trinkwassernetz durchgeführt wurde.

Die Pumpversuche haben gezeigt, dass in der GWF Hardwald während mehreren Wochen
eine Förderung von bis zu 7'500 l/min möglich ist. Diese hohe Entnahme führt jedoch zu ei-
ner signifikanten Feldabsenkung. Da sich der Wasserspiegel im Gebiet Hardwald um 10 m
absenken lässt, ohne die umliegenden Quell- oder Grundwasserfassungen in Opfikon und
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Kloten quantitativ zu beeinträchtigen, ist eine solche Förderung aber auch in Trockenzeiten
zulässig. Das nachhaltig, auf tiefem Absenkniveau von Kote 435 m ü.M. nutzbare Grundwas-
serdargebot beträgt rund 4'000 l/min.

3.7 Betriebskonzept und Grundwasserkonzession
Im Rahmen der Konzessionserteilung (RRB Nr. 3172/1992 vom 21.10.1992 [10]) wurde auf-
grund der angestrebten Konzessionswassermenge von 7'500 l/min aber der auf ca.
4'000 l/min begrenzten, natürlichen Feldergiebigkeit Entnahmebeschränkungen festgelegt
und die GWL musste ein auf den hydrogeologischen Erkenntnissen basierendes Betriebskon-
zept einreichen. Dieses sieht vor, dass zwischen Mai und September max. 1'600'000 m³ Was-
ser resp. monatlich durchschnittlich 3'000 l/min gefördert werden darf. Die Bewirtschaftung
ist im Winterhalbjahr auf eine maximale monatliche Entnahmemenge von 170'000 m³, im
Sommerhalbjahr von 320'000 m³ begrenzt. Damit soll gewährleistet werden, dass die Grund-
wasserspiegel immer zwischen den Koten 435.0 m ü.M. (Minimum) und 446.0 m ü.M. (Maxi-
mum) liegen. Das Betriebskonzept sieht zudem vor, dass der Grundwasserspiegel mindes-
tens einmal im Jahr bis auf Kote 441.0 m ü.M. angehoben werden muss.

Ursprünglich war zur Erhöhung der in Trockenzeiten nutzbaren Wassermenge resp. für die
Spitzendeckung die Möglichkeit einer Anreicherung mit Trinkwasser vorgesehen. Die Anrei-
cherung wurde bisher nie genutzt.

3.8 Fördermengen

Im Zeitraum zwischen 2011 und 2019 wurden aus der GWF Hardwald im Mittel
1'156'510 m³/a gefördert, was einer durchschnittlichen Förderrate von ca. 2'200 l/min ent-
spricht [23]. Die monatliche Entnahmemenge schwankte sehr stark zwischen minimal
7'600 m³ (ø 170 l/min) und maximal 192'800 m³ (ø 4'500 l/min) (Figur 5). Bezüglich der Kon-
zessionswassermenge von 7'500 l/min entspricht die mittlere Fördermenge einer Ausnut-
zung von rund 30 %. Das Grundwasser wird im Wechselbetrieb mit Hilfe zweier Pumpen mit
einer Förderleistung von je 4'000 l/min entnommen und ins Netz der GWL eingespeist.

Anfang August 2019 musste der Pumpbetrieb aufgrund der zu hohen Rückstände von Pflan-
zenschutzmitteln im Grund- resp. Trinkwasser eingestellt werden (Kap. 3.11). Seither werden
die Pumpen im Filterbrunnen lediglich kurzzeitig in Betrieb genommen, um Wasserproben
zu entnehmen und Standschäden der Pumpen zu vermeiden. Das dabei entnommene
Grundwasser wird ins Netz eingespeist und entsprechend verdünnt, da keine Verwurfsmög-
lichkeit besteht. Die Fördermengen aus der GWF Hardwald betragen seit September 2019
daher lediglich zwischen monatlich 60 m³ und knapp 4'900 m³ (Figur 5).
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Figur 5: Monatliche sowie jährliche Fördermenge der GWF Hardwald von 2011 bis 2020

3.9 Lage und Schwankungen des Grundwasserspiegels

Für die Auswertung der Grundwasserspiegel standen die wöchentlichen, teilweise auch tägli-
chen Wasserstanddaten (Ruhewasserspiegel) der GWF Hardwald seit 1989 zur Verfügung
(Figur 6, [24]).

Die Grundwasserstände werden seit 1989 massgeblich durch den Pumpbetrieb der GWF
Hardwald beeinflusst. Vor Beginn der Pumpversuche 1989 resp. des Förderbetriebs ab 1992
lag der mittlere Grundwasserspiegel (MW) auf ca. Kote 444.5 m ü.M (Figur 6). Durch die Inbe-
triebnahme der GWF 1989 senkte sich der Grundwasserspiegel des Hardwaldbeckens flächig
um rund 3.4 m ab (Feldabsenkung). Das langjährige Periodenmittel liegt seither auf ca. Kote
440.7 m ü.M. (Figur 6).

Augenfällig tief ist der Grundwasserspiegel in der GWF Hardwald nach dem ausgesproche-
nen Trockenjahr 2003. Aufgrund des hohen Wasserbedarfs wurde der Grundwasserspiegel
um rund 3.2 m abgesenkt und verharrte in den zwei Folgejahren auf konstant tiefem Niveau,
deutlich unter dem langjährigen Mittelwasserspiegel. Die gemäss Betriebskonzept vorge-
schriebene Kote 441 m ü.M. wurde in dieser Periode nie erreicht (Kapitel 3.7). Ab Mitte 2006
erholten sich die Grundwasserspiegel in der GWF Hardwald jedoch wieder.

Ein erneutes Trockenjahr mit gleichzeitig hohen Fördermengen führte 2011 zu wiederholt
stark abgesenkten Grundwasserspiegeln. Ende Dezember 2011 wurde mit 438.9 m ü.M. der
tiefste Grundwasserstand der letzten 10 Jahre gemessen. Der Grundwasserspiegel erholte
sich weitgehend in den eher feuchten Folgejahren, möglicherweise auch dank den generell
leicht geringeren Jahresfördermengen. Ab 2015 ist jedoch wieder ein stark sinkender Trend
der Grundwasserspiegel zu erkennen, welcher einerseits auf konstant hohen Jahresförder-
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mengen um 1'280'000 m³/Jahr und andererseits auf aussergewöhnlich trockene und zu
warme klimatisch Verhältnisse zurückzuführen sind. Seit 2017 konnte die gemäss Betriebs-
konzept vorgeschriebene Kote 441 m ü.M. nur durch eine konsequent verminderte Förde-
rung während der Wintermonate erreicht werden.

Seit dem Aussetzen des Pumpbetriebs im August 2019 stieg der Grundwasserspiegel bis auf
ca. Kote 443.6 m ü.M. an und verharrt seither auf deutlich höherem Niveau, als üblich. Im
Förderjahr 2021 lag der Grundwasserspiegel um ca. Kote 445.0 m ü.M. Gemittelt über die
letzten 10 Jahre befindet sich der MW daher leicht höher, als der langjährige Durchschnitt,
auf ca. Kote 441.3 m ü.M. resp. ca. 42.9 m u.T. Das Periodenmittel ist daher im vorliegenden
Fall nicht sehr aussagekräftig.

Figur 6: Ganglinie des Grundwasserspiegels in der GWF Hardwald und des kantonalen Pegels 20 zwischen
1975 und 2020

3.10 Qualitative Beschaffenheit des Förderwassers

Datengrundlage

Die bakteriologische Qualität des Förderwassers wurde zwischen 2007 und 2014 mindestens
alle 2 Monate, seit 2015 monatlich durch das kantonale Labor überprüft [25]. Die chemische
Beschaffenheit des Grundwassers wird hingegen bereits seit Ende 1984 mindestens halbjähr-
lich überprüft [26]. Die vorliegenden chemischen resp. bakteriologischen Kontrollergebnisse
seit 2007 resp. 1984 zeigen, dass das geförderte Wasser der GWF Hardwald sowohl in bakteri-
ologischer als auch in chemischer Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen an ein einwand-
freies Trinkwasser gemäss TBDV [15] stets erfüllte.
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Wasserhärte

Das Förderwasser ist mit einer Gesamthärte von aktuell ca. 36.5°fH als «sehr hart» einzustufen
(Figur 7). Es fällt auf, dass die Gesamthärte seit 1984 tendenziell stärker zugenommen hat, als
die Karbonathärte, und von rund 29 °fH auf fast 38 °fH angestiegen ist. Möglicherweise ist
dieser Trend auf den Einfluss der Deponien im Zustrombereich zurückzuführen (vgl. Kapitel
«Sulfat»).

Figur 7: Gesamt- und Karbonathärte in der GWF Hardwald von 1983 bis 2020

Nitrat

Nitrate werden in der Landwirtschaft als Düngemittel eingesetzt, wobei ein übermässiger
Düngereinsatz zu einem erhöhten Nitratgehalt in Trinkwasservorkommen führen kann. Der
Nitratgehalt der GWF Hardwald ist aufgrund der Lage der GWF im Wald generell tiefer, als bei
Fassungen in der Landwirtschaftszone. Bis 1993 wurde der Anforderungswert an Grundwas-
ser, welches als Trinkwasser genutzt wird gemäss GSchV [14] periodisch überschritten, stabi-
lisierte sich danach jedoch und schwankt seither auf wesentlich tieferem Niveau zwischen
rund 12 und 20 mg/l (Figur 8). Der gemäss TBDV [15] geltende Höchstwert für Trinkwasser
von 40 mg/l wurde noch nie auch nur annährend erreicht.

Weshalb der Anforderungswert für Nitrat im Januar 2020 überschritten wurde, ist bei ausge-
setztem Förderbetrieb der GWF Hardwald nicht ersichtlich und stellt eventuell einen Mess-
fehler dar.
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Figur 8: Nitrat-, Sulfat- und Chloridgehalt in der GWF Hardwald von 1984 bis 2020

Chlorid

Chloride werden vorwiegend durch Abwasser oder durch die Strassensalzung ins Grundwas-
ser eingetragen, wobei Chloride auch Bestandteil von Düngemitteln sein können (v.a. in
Form von Kaliumchlorid, sog. Kali). Aufgrund der Lage der GWF Hardwald im Wald und ab-
seits von befahrenen Strassen ist wahrscheinlich, dass der Chloridgehalt im Trinkwasser eher
aus landwirtschaftlichen Quellen im Einzugsgebiet oder aus den Deponien im Zustrombe-
reich stammt (vgl. Kapitel «Sulfat»).

Der Chloridgehalt im Förderwasser der GWF Hardwald bewegte sich seit Messbeginn stets
zwischen 9 und 17 mg/l. Auffällig ist, dass auch der Chloridgehalt im Förderwasser vom Ja-
nuar 2020 wesentlich höher lag, als in den 25 Jahren davor.

Sulfat

Sulfate können anthropogen bedingt sein und aus Sickerwasserzuflüssen von Deponien
stammen. Gemäss TBDV sind Sulfat-Höchstwerte bis zu 250 mg/l zulässig. Im geförderten
Grundwasser der GWF Hardwald bewegten sich die Sulfat-Konzentrationen zwischen 21 und
48 mg/l und lag damit stets unter dem zulässigen Höchstwert gemäss TBDV [15].

Im Zustrom zur GWF Hardwald, im Südosten des Waldgebiets beidseits der Alten Winterthu-
rerstrasse, befinden sich diverse ehemalige Kiesgruben, welche aufgefüllt wurden und heute
als Ablagerungsstandorte im Kataster der belasteten Standorte (KbS) eingetragen sind
(Figur 9). Die Mehrheit der Ablagerungsstandorte wurde aufgrund von erhöhten Gehalten an
Vinylchlorid, Ammonium und/oder Nitrit als überwachungs- oder sanierungsbedürftig klas-
siert. Einige Ablagerungsstandorte im Einzugsgebiet sind zwar belastet, haben jedoch keine
schädlichen oder lästigen Auswirkungen auf die Umwelt. Aufgrund des Überwachungs- resp.
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Sanierungsbedarfs wird das Grundwasser im Abstrom der Ablagerungsstandorte resp. im Zu-
strom zur GWF Hardwald seit 2008 überwacht [11], [12].

In den für die Grundwasserüberwachung erstellten Messstellen Nr. 08-6 und 08-7, im Ab-
strombereich der Deponien Runsberg, Rütenen und Schärenacher, wurden zwischen 2008
und 2012 leicht erhöhte Sulfatkonzentrationen festgestellt. Die Messstellen liegen im direk-
ten Zuflussbereich zur GWF Hardwald, was anhand der dort im Frühling und Sommer 2020
gemessenen Pflanzenschutzmittel festgestellt werden konnte (Kapitel 3.11). Es liegt daher
nahe, dass die leicht erhöhten Sulfatgehalte im geförderten Trinkwasser auf den Einfluss von
Deponiesickerwasser der genannten Deponien zurückzuführen ist. Die Sulfatgehalte in den
Abstrom-Messstellen liegen rund 40–50 mg/l höher, als im Förderwasser der GWF Hardwald.
Seit 2008 ist in den Grundwassermessstellen ein leicht abnehmender Trend der Sulfatkon-
zentration festzustellen, ebenso im geförderten Trinkwasser der GWF Hardwald.

Tabelle 1: Sulfatmessungen in den Abstrom-Messstellen (Figur 9) der überwachungs- und sanierungsbedürf-
tigen Ablagerungsstandorte im Hardwald [12]

Datum 08-6 08-7

mg/l mg/l

18.04.2008 81.7 76.4

17.11.2011 67.2 70.6

28.02.2012 63.4 72.0

17.07.2012 59.3 69.6

Figur 9: Belastete Standorte im Zustrombereich zur GWF Hardwald [12]
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Bakteriologie

Die seit 2015 monatlich entnommenen, bakteriologischen Wasserproben des Förderwassers
waren allesamt einwandfrei und wiesen keinerlei Fäkalbakterien, wie Kolibakterien oder
Enterokokken auf. Die Keimzahlen schwankten zwischen 0 und 28 Keime pro 100 ml und la-
gen somit weit unter dem für unbehandeltes Trinkwasser geforderten Wert von
100 KBE / 100 ml [15].

3.11 Belastung des Trinkwassers mit Pflanzenschutzmitteln

Das Trinkwasser der GWF Hardwald weist seit August 2019 einen erhöhten Gehalt der Ab-
bauprodukte des Pflanzenschutzmittels «Chlorothalonil» auf. Dabei handelt es sich um einen
Wirkstoff, der in Pflanzenschutzmitteln seit den 1970er Jahren gegen Pilzbefall als Breitband-
fungizid zugelassen ist [18]. Er wird vor allem im Ackerbau eingesetzt und baut sich gut ab,
sodass der eigentliche Wirkstoff im Grundwasser nicht nachweisbar ist. Die Abbauprodukte,
die sog. Metabolite des Pflanzenschutzmittels, bauen sich jedoch nur langsam ab und sind
persistent, d.h. sie bleiben noch lange im Grundwasser nachweisbar.

Rechtliche Situation für Chlorothalonil-Metabolite im Trinkwasser

Die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) hat am 30.1.2018 in ihrer Risikobe-
wertung festgehalten, dass eine Gesundheitsgefährdung durch die Metabolite von Chloro-
thalonil (insbesondere die Chlorothalonil-Sulfonsäuren R471811 und R417888) nicht ausge-
schlossen werden können und diese demnach als relevant beurteilt werden müssen. Das
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) kam nach der Überprüfung des Wirkstoffs im Dezember
2019 zum selben Schluss und hat den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, welche Chlorotha-
lonil enthalten, per 1.1.2020 verboten [17].

Für die als relevant eingestuften Metaboliten mussten ab da im Trinkwasser gemäss An-
hang 2 TBDV [15] der gesetzlich festgelegte Höchstwert von 0.1 µg/L eingehalten werden.

Bei einer Höchstwertüberschreitung gibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Ve-
terinärwesen (BLV) den Kantonen eine Frist von zwei Jahren vor, um die gesetzlich festgeleg-
ten Höchstwerte einzuhalten [17]. Um die Menge der unerwünschten Substanzen zu reduzie-
ren, kann z.B. unbelastetes Trinkwasser aus weiteren Förderquellen zugemischt werden. Eine
weitere Möglichkeit bietet das Einbauen einer Umkehrosmose-Filteranlage, wobei diese rela-
tiv teure technische Möglichkeit in der Schweiz erst seit kurzem und testweise angewendet
wird [18].

Im Januar 2020 erhob die Herstellerin des Chlorothalonil-Wirkstoffs Beschwerde gegen das
Verbot. Das Verfahren ist derzeit beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) hängig. Bis zum
definitiven Entscheid des BVGer dürfen die bisher als «relevant» eingestuften Metabolite da-
her nicht mehr als «möglicherweise krebserregend» und daher nicht als «relevant» eingestuft
werden, weshalb seit September 2020 wieder die höheren Trinkwasser-Höchstwerte von
10 µg/L anwendbar sind. Die GWL hat daher im Jahr 2021 wieder einen Teilförderbetrieb aus
der GWF Hardwald aufgenommen.
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Pestizidbelastung im Förderwasser der GWF Hardwald

Gemäss Untersuchungen des kantonalen Labors in den vergangenen Jahren wurde der
strengere Höchstwert von 0.1 µg/L Chlorothalonil-Metaboliten im Trinkwasser der GWF Hard-
wald wiederholt überschritten (Figur 11). Die betriebliche Situation der GWL im Hardwald
verunmöglicht eine Verdünnung des geförderten Grundwassers, da im Netz der GWL keine
Möglichkeit besteht, die entsprechende Menge unbelastetes Grundwasser zur gepumpten
Menge Hardwald-Wasser zuzumischen. Es fehlt in der GWF Hardwald ausserdem eine Ver-
wurfsmöglichkeit, um mit Metaboliten belastetes Grundwasser abzuleiten und den Rück-
gang des belasteten Grundwassers zu beschleunigen. Daher wurde der Pumpbetrieb der
GWF Hardwald seit dem 1.8.2019 vollständig eingestellt und die Trinkwasserförderung bis im
September 2020 vollständig ausgesetzt. Die Pumpen wurden in der Zeit nur noch kurzzeitig
in Betrieb gesetzt, um monatliche Kontrollmessungen vorzunehmen, die entsprechenden
Mengen vorzupumpen und um Standschäden der Pumpen zu verhindern. Seit dem BVGer-
Zwischenentscheid im September 2020 ist in der GWF Hardwald wieder ein Teilbetrieb mög-
lich. Seit 2019 ist ein langsamer Rückgang aller gemessener Pestizid-Metabolite in der GWF
Hardwald zu verzeichnen (Figur 11), welcher sich gemäss Angaben der GWL seit der Wieder-
aufnahme des Teilbetriebs leicht beschleunigt hat.

Figur 10: Chlorothalonil-Konzentrationen in den Fassungen des Bezirks Bülach [19]

GWF Hardwald
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Stichtagsmessungen im Einzugsgebiet

(Beilage 2)

Am 23.3.2020 und am 4.9.2020 wurde im Einzugsgebiet der GWF Hardwald in bestehenden
Grundwassermessstellen Metabolit-Stichtagsmessungen durchgeführt, um das Herkunftsge-
biet des Chlorothalonils eingrenzen zu können. In der Doppelmessstelle Nr. 16-19 (hoch und
tief), rund 1.2 km nordöstlich der Fassung Hardwald, konnten zwei Metabolite (R417888 und
R471811) in deutlich erhöhter Konzentration nachgewiesen werden. In einer weiteren Mess-
stelle Nr. 08-7, rund 550 m südöstlich der Fassung traten dieselben Metabolite in leicht gerin-
gerer Konzentration auf. In den übrigen Messstellen im Einzugsgebiet wurden keine Chloro-
thalonil-Metabolite angetroffen.

Der Hauptzufluss des mit Pflanzenschutzmitteln belasteten Grundwassers erfolgt aufgrund
dieser Messdaten vermutlich aus Richtung Nordosten. Im Nachgang der Stichtagsmessungen
konnte ermittelt werden, dass das Pestizid Chlorothalonil bis Ende 2019 auf landwirtschaftli-
chen Flächen im Gemeindegebiet von Bassersdorf, westlich der Hardstrasse und südlich der
Eisenbahnlinie, ausgebracht wurde.

Figur 11: Abbauprodukte des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil im Zuflussbereich und in der GWF Hard-
wald
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4 BEMESSUNG DER SCHUTZZONEN

4.1 Aufgabe und Zweck von Schutzzonen

Grundsätzlich müssen um die im öffentlichen Interesse liegenden Grundwasserfassungen
Schutzzonen ausgeschieden werden, d.h. um alle Fassungen, deren Wasser den Anforderun-
gen der Lebensmittelgesetzgebung entsprechen muss.

Die Grundwasser-Schutzzonen dienen in erster Linie dem nutzungsorientierten planerischen
Schutz der Fassung vor baulichen Veränderungen und nutzungsbedingten negativen Einwir-
kungen, welche sich auf die Fliessverhältnisse und die Verfügbarkeit von Grundwasser sowie
dessen Qualität auswirken. Der qualitative Grundwasserschutz wird durch verschiedene Nut-
zungseinschränkungen (z.B. Beweidungsverbot, Einschränkung Gülleaustrag, Verbot Austrag
Pestizide) im Idealfall verbessert. Allerdings ist es möglich, dass eine mikrobiologisch genü-
gende Trinkwasserqualität zusätzlich mittels Vorbehandlung (UV-Desinfektion oder Filteran-
lagen) sichergestellt werden muss.

Folgende Grundwasser-Schutzzonen werden unterschieden:

Zone S1 (Fassungsbereich)

Die Zone S1 umfasst die unmittelbare Umgebung einer Trinkwasserfassung. Der Perimeter
sollte im Besitz des Fassungseigentümers sein und eingezäunt werden.

Die Zone S1 soll verhindern, dass:

¶ Verunreinigungen direkt in die Fassung gelangen;
¶ die Fassungsanlage durch Eingriffe beschädigt oder gar zerstört wird.

Zone S2 (Engere Schutzzone)

Die Zone S2 soll verhindern, dass:

¶ Keime und Viren sowie abbaubare Stoffe wie flüssige Treib- oder Brennstoffe in die
Grundwasserfassung oder Anreicherungsanlage gelangen;

¶ das Grundwasser durch Grabungen und unterirdische Arbeiten verunreinigt oder die
natürliche Filterwirkung des Bodens und des Untergrundes verringert wird;

¶ Schadstoffe rasch und in hoher Konzentration in die Fassung gelangen können;
¶ der Grundwasserzufluss durch unterirdische Anlagen behindert wird.

Zone S3 (Weitere Schutzzone)

Die weitere Schutzzone S3 bildet eine Pufferzone um die Zone S2. Sie gewährleistet den
Schutz vor Bauten, Anlagen und Tätigkeiten, die ein besonderes Risiko für das Grundwasser
darstellen und soll gewährleisten, dass bei unmittelbar drohender Gefahr (z.B. bei einem Un-
fall mit einem Gefahrengut) für erforderliche Interventions- oder Sanierungsmassnahmen
genügend Zeit und Raum zur Verfügung stehen.
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4.2 Heutige Schutzzonen
Die derzeit noch gültigen Schutzzonen basieren auf den geologisch-hydrogeologischen Be-
richten unseres Büros [4]–[6].

Die Ausscheidung entspricht den damals gültigen Richtlinien der «Wegleitung zur Ausschei-
dung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutzarea-
len» des Bundesamts für Umweltschutz von 1982.

Figur 12: Heutige Schutzzonen um die GWF Hardwald, 1:2'000 [20]

4.3 Vorschlag für neue Bemessung der Schutzzonen

Aktuelle Gewässerschutzgesetzgebung und Vollzugspraxis

Gemäss «Wegleitung Grundwasserschutz»[16] ist für die Bemessung der Zone S2 (Engere
Schutzzone) die Verweilzeit des Grundwassers im gesättigten Untergrund bei Dauerpump-
betrieb mit der konzessionierten Entnahmemenge zu berücksichtigen. Aufgrund von hyd-
raulischen Kennwerten (sog. Brunnenparameter, Beilage 1) wird abgeschätzt, welche Distanz
ein solches Wasserteilchen innerhalb von 10 Tagen bis zur Grundwasserfassung zurücklegt
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(10-Tageslinie). Anhand dieser Distanz wird die äussere Begrenzung der Zone S2 festgelegt.
Eine Verweilzeit von 10 Tagen wird allgemein als ausreichend für den Abbau von allfälligen
bakteriologischen Verschmutzungen angesehen. Die Aufenthaltsdauer des Sickerwassers im
ungesättigten Bereich von der Geländeoberfläche bis zum Eintreffen auf der Grundwasser-
oberfläche, welche bei grossem Flurabstand wie im vorliegenden Fall einen hohen zusätzli-
chen Schutz bietet, wird dabei (nicht mehr) berücksichtigt.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass zwischen der Zone S1 (Fassungsbereich) und dem äusse-
ren Rand der Zone S2 in Zuflussrichtung ein Mindestabstand von 100 m eingehalten wird, soll-
te sich durch die rechnerische Methode ein kleinerer Abstand ergeben.

Für die Dimensionierung der Zone S3 in Lockergesteins-Grundwasserleitern gilt, dass die äus-
sere Grenze der Zone S3 stromaufwärts mindestens nochmals die Distanz S1–S2 aufweisen
soll (Verdoppelung).

Bemessung der neuen Schutzzonen

Der Vorschlag für die neue Bemessung der Schutzzonen S1 bis S3 ist in der Situation 1:2'500
(Beilage 1) dargestellt. Folgende Anpassungen ergeben sich aufgrund der Überprüfung der
Grundwasserschutzzone:

Zone S1 (Fassungsbereich)

Der Fassungsbereich der Schutzzone Hardwald umfasst die Parzelle Kat.-Nr. 4900 (Gde. Dietli-
kon). Die Parzelle ist Eigentum der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck. Das Fassungs-
grundstück wurde im Frühjahr 2020 mit einem neuen Zaun umfangen, sodass kein Wild in
den Fassungsbereich hinein gelangen kann. Gemäss Wegleitung Grundwasserschutz [16]
muss der Fassungsbereich in Zuflussrichtung einen Minimalabstand von 10 m zum äusseren
Rand der Zone einhalten. Dies ist für den Fassungsbereich Hardwald erfüllt. Der Fassungsbe-
reich der Schutzzone Hardwald kann daher unverändert übernommen werden.

Zone S2 (Engere Schutzzone)

Die aktuell geltende Zone S2 ist gemäss den minimalen Dimensionierungskriterien sowohl in
Abstrom- als auch in Zustromrichtung zu klein dimensioniert. Die neue Begrenzung der Zone
S2 wurde auf Basis der hydraulischen Kennwerte resp. Brunnenparameter (Beilage 1) berech-
net, welche anhand von Pump- resp. Markierversuchen ermittelt worden sind [2], [4]. Die da-
raus resultierende 10-Tageslinie (orange gestrichelte Linie) ist in Beilage 1 dargestellt und
nimmt neu einen Grossteil der Fläche der früheren Zone S3 ein. Durch die Vergrösserung der
Zone S2 befindet sich neu eine bestehende Baute sowie längere Strecken diverser Waldstras-
sen innerhalb der Zone S2 (Kap. 4.4). Der grösste Teil der Zone S2 ist jedoch bewaldet. In die-
sen Gebieten sind geringfügige Nutzungseinschränkungen zu erwarten.

Zone S3 (Weitere Schutzzone)

Aufgrund der Vergrösserung der Zone S2, muss die Zone S3 in alle Richtungen um rund
100 m vergrössert werden. Im Westen reicht die Zone S3 neu bis an die Ostgrenze der Ge-
meinde Kloten. Die beiden Waldstrassen «Klotenerstrasse» und «Opfikonerstrasse» befanden
sich bereits zuvor über längere Strecken innerhalb der Zone S3. Zusätzlich liegen neu diverse,
meist ungeteerte, kleinere Waldwege innerhalb der Zone S3. Der grösste Teil der Zone S3 ist
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jedoch vollständig bewaldet und es sind daher lediglich geringfügige Nutzungseinschrän-
kungen zu erwarten.

4.4 Konflikte
Innerhalb der neuen Schutzzonen um die GWF Hardwald sind lediglich vereinzelte Konflikt-
punkte vorhanden. Es handelt sich dabei um bestehende, sogenannte «zonenfremde Bauten
und Anlagen», welche sich innerhalb der Zone S2 befinden. Diese Konflikte werden nachfol-
gend kurz beschrieben:

Baute der Armee

Rund 60 m westlich des Pumpwerks, innerhalb der Zone S2, befindet sich ein eingezäuntes
Gebäude der Armee (Parzelle Kat.-Nr. 1756, Gde. Dietlikon). Gemäss Angaben von Herrn
Claude Gartmann, armasuisse Immobilien, handelt es sich hierbei um ein ehemaliges Muniti-
onsmagazin, welches jedoch nicht mehr benützt wird und daher heute leer steht. Die Baute
stellt zwar einen Nutzungskonflikt dar, jedoch besteht aufgrund des Leerstands keine Gefahr
mehr fürs Grundwasser.

Waldstrassen

Von Südwesten nach Nordosten verläuft die rund 3 m breite «Opfikonerstrasse» auf einer
Länge von rund 280 m quer durch die Zone S2. Die ca. 4.5 m breite «Klotenerstrasse» quert
die Zone S2 auf einer Länge von rund 290 m von Nordwesten nach Südosten. Beide Wald-
strassen sind geteert und bereits mit einem Fahrverbot belegt (ausgenommen Werkverkehr
und Forstwirtschaft). Die genannten Strassenabschnitte sind in beiden Fahrtrichtungen mit
einem Verkehrsschild «Wasserschutzgebiet» signalisiert. Nach Festsetzung der neuen Schutz-
zonen sind die Signalisationen jedoch aufgrund der Vergrösserung der Zone S3 an die neuen
Zonengrenzen der Zone S3 zu versetzen.

Eine Auflistung der konkreten Nutzungseinschränkungen für die einzelnen Zonen ist im zu-
gehörigen Schutzzonenreglement für die GWF Hardwald zu finden.

Zürich, 15. Oktober 2021 Jäckli Geologie AG
191923 Bericht.docx (PDF-Ausdruck) SK / La

Sachbearbeiterin:
Seraina Kauer, MSc UniZH, Geografin
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Grundwasserfassung Hardwald (GWR l 8-6)
Dietlikon und Bassersdorf / ZH

Situation 1:2‘500
mit Vorschlag für neue Schutzzonen

Legende

Zone S1 (Fassungsbereich)

hydrogeologische Schutzzone S3

10-Tageslinie (berechnet)

Zone S3 (Weitere Schutzzone)

Zone S2a (Engere Schutzzone)

Hydraul. Parameter für die Berechnung der 10-Tageslinie
h = 22.2 m
k = 0.0037 m/s
i = 0.0006
p = 0.15
Q 7‘500 l/min

Grundwasserfassung

Überprüfung und Anpassung der 
Schutzzonen - Hydrogeologischer Bericht

N

1 254 973

2 687 858

www. jaeckli.ch



R417888: 1.71 µg/L / 1.45 µg/L 
R471811: 2.70 µg/L / 2.44 µg/L
Metachlor ESA: 0.13 µg/L / 0.14 µg/L

R417888: 0.23 µg/L / 0.28 µg/L 
R471811: 0.70 µg/L / 0.71 µg/L 
Metachlor ESA: 0.04 µg/L / 0.03 µg/L

R417888: 0.10 µg/L / 0.07 µg/L
R471811: 0.19 µg/L / 0.16 µg/L
Metachlor ESA: <0.02 µg/L / <0.02 µg/L

R417888: 0.78 µg/L
R471811: 0.66 µg/L
Metachlor ESA: 0.12 µg/L

R417888: <0.02 µg/L
R471811: <0.05 µg/L
Metachlor ESA: <0.02 µg/L

R417888: <0.02 µg/L
R471811: <0.05 µg/L
Metachlor ESA: <0.02 µg/L

R417888: <0.02 µg/L
R471811: <0.05 µg/L
Metachlor ESA: <0.02 µg/L

?

08-6/P

08-5/P

KB20/P
(kant. Pegel)

I 8-16
PW Hardwald

08-4/P

08-7/P

KB 16-19 hoch/P

KB 16-19 tief/P
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Grundwasserfassung Hardwald (GWR l 8-16)
Dietlikon und Bassersdorf / ZH
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Situation 1:10‘000
Lage der Messstellen

191923 Situation.ai   SK / La

Legende

Landwirtschaftliche Bewirtschaftung

Hydrogeologie (Grundwasserkarte des Kantons Zürich)

Stichtagsbeprobung 23.3.2019 / Nachfolgemessung 4.9.2020

Piezometerrohr

Messstelle Stichtagsbeprobung März 2020 
und belastete Standorte Hardwald

Messstelle Stichtagsbeprobung März 2020

Gebiet mittlerer Grundwassermächtigkeit (2-10 m)

Gebiet grosser Grundwassermächtigkeit (10-20 m)

Gebiet sehr grosser Grundwassermächtigkeit (> 20 m)

vermuteter Zuströmbereich Pflanzenschutzmittel

Rechtsgültige Grundwasserschutzzone (Zone S3)

Grundwasserscheide

Isohypse des mittleren
Grundwasserspiegels (m ü.M.)405
Grundwasserfliessrichtung

Zufluss mit Pflanzenschutzmittel belastetes Grundwasser

Biodiversitätsförderflächen (BFF)

Ackerfläche

Kunstwiese

Wiese

Weide

Geschützer Anbau

Übrige Flächen innerhalb NL (Hecken mit Pufferstreifen)

Übrige Dauerkultur

447
446

445
444

443
442

441

440

439

445

446

447 448
449

450

Höchstwert TBDV TW eingehalten (<0.1 µg)

Höchstwert TBDV TW überschritten (0.2-0.5 µg)

Höchstwert TBDV TW knapp überschritten (0.1-0.2 µg)

Höchstwert TBDV TW deutlich überschritten (>0.5 µg)

Gemeinde Bassersdorf

Gemeinde Dietlikon

R417888: 0.02 µg/L
R471811: 0.07 µg/L
Metachlor ESA: <0.02 µg/L

N
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